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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Neben der Motion Bigler (fdp, ZH) debattierte der Ständerat in der Herbstsession 2020
auch die Motion seiner SPK-SR, mit der diese ein öffentliches Register der
Nebenbeschäftigungen von höheren Kadern in der Bundesverwaltung forderte. Die
vom Nationalrat im Juni 2019 angenommene Motion Bigler (Mo. 17.4127) war der
Kommission zu weit gegangen, forderte sie doch im Gegensatz zum eigenen Vorstoss
die Offenlegung von Interessenbindungen sämtlicher Kaderangestellten in der
Verwaltung. Überdies sah die Kommission ein solches Register auch mit zu hohem
administrativen Aufwand verbunden. Allerdings hiess sie die grundsätzliche Idee hinter
dem Vorstoss gut und schlug deshalb die Ablehnung der Motion Bigler, aber die
Annahme der eigenen Motion vor, gemäss der Verwaltungsangestellte mit Lohnklasse 30
und höher ihre Nebenbeschäftigungen offenlegen müssten. Dies würde rund 800
Personen betreffen, führte Kommissionssprecher Philipe Bauer (fdp, NE) im Rat aus,
und wäre entsprechend weniger aufwändig als die Umsetzung der Motion Bigler. Eine
von Mathias Zopfi (gp, GL) angeführte links-grüne Kommissionsminderheit wollte
freilich auch von der abgeschwächten Motion nichts wissen. Die Aargauer Zeitung hatte
sich bereits im Vorfeld der Debatte darüber gewundert, dass das links-grüne Lager die
von ihm in der Regel geforderte Transparenz hier nicht unterstützen wolle – schliesslich
sei doch gerade die Bundesverwaltung zunehmend Einfallstor für Lobbyisten und
Verwaltungsangestellte mit Nebenbeschäftigungen und deshalb auch anfällig für
Interessenkonflikte. Transparenz sei wichtig, nahm der Glarner Kantonsvertreter den
Ball auf. Dies gelte aber vor allem für zu wählende oder gewählte Politikerinnen und
Politiker, bei denen die Bürgerinnen und Bürger wissen müssten, welche
Interessenvertretungen sie sozusagen mit-wählen. Bei nicht gewählten
Verwaltungsangestellten gehe es eher um den Schutz der Privatsphäre. Der Bundesrat
habe in seiner Antwort auf die beiden Motionen ausgeführt, dass Kader ihre
Interessenbindungen und Nebenbeschäftigungen heute schon auswiesen, allerdings
lediglich gegenüber ihren Vorgesetzten, die sie ja eben auch auswählten und
beurteilten. Auf der Basis des Öffentlichkeitsprinzips könnten Bindungen von
Kadermitarbeitenden überdies auch von der Öffentlichkeit nachgefragt werden. Eine
Kontrollmöglichkeit – etwa durch die Medien – bestehe also durchaus heute schon.
Eigentlich handle es sich also um eine Holschuld, mit der Forderung der beiden
Motionen würde diese aber in eine Bringschuld verwandelt, was nicht nur Geld koste,
sondern auch einen «destabilisierenden Effekt auf die Verwaltung» haben könnte, weil
dies Potenzial für Skandalisierungen berge. Der Bundesrat befürchtete, dass man mit
einer Annahme der Motionen nicht Transparenz, sondern ein Register schaffen würde
«für politische Interessengruppen und für Politiker [...], die, ohne Aufwand zu haben,
etwas Druck auf die Verwaltung ausüben möchten». Auch der für die Verwaltung
zuständige Finanzminister Ueli Maurer stiess in dieses Horn: Ein laufend aktualisiertes
Register für 800 Mitarbeitende sei eher «Voyeurismus» als nützlich. Mit einer aktiven
Veröffentlichung «wird es sicher zwei, drei Journalisten geben, die einen Namen finden
und dann eine Skandalgeschichte machen». Beide Motionen, auch die weniger weit
gehende Kommissionsmotion, würden deshalb eher Schaden als Nutzen mit sich
bringen, weshalb der Bundesrat deren Ablehnung beantrage. Während die Motion Bigler
deutlich versenkt wurde, kam es bei der Kommissionsmotion zu einer sehr knappen
Ablehnung von 19 zu 18 Stimmen. 1
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1) AB SR, 2020, S. 972 ff.; AZ, 15.7.20
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